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Fondsanteile FVS-Foundation Defensive 223.675,37 €

Die Geldanlagen der Stiftung setzen sich wie folgt zusammen:

100.000,00 €

Das Anlagevermögen ist grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die planmäs-
sigen Abschreibungen bewertet. Die Bewertung erfolgte nach Regelungen der GemHVO sowie den Grundlagen
des Leitfadens zur Bilanzierung nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen in Baden-
Württemberg.

Die Stiftung „Großherzoglicher Unterstützungsfonds“ besitzt ausschließlich Vermögen in Form von Finanz-
vermögen.

Unter der Position Wertpapiere sind nach der VwV Produkt- und Kontenrahmen und dem Kontenrahmen für
Baden-Württemberg Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und Finanzderivate und
sonstige Einlagen zu bilanzieren.

1.3 Finanzvermögen

1.3.5 Wertpapiere

Cronbank AG, Festgeldanlage Nr. 5010357103

1.3.4 Ausleihungen

Ausleihungen sind ausschließlich finanzielle Forderungen, die durch Hingabe von Kapital erworben werden, nicht
aber Waren- und Leistungsforderungen.

Bei den Ausleihungen der Stiftung handelt es sich um Geschäftsanteile der Münchener Hypothekenbank eG in
Höhe von 70.000,00 €, die im Rahmen der Mitgliedschaft in der Genossenschaft erworben wurden.

Großherzoglicher Unterstützungsfonds
Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen in postennumerischer Abfolge

1. Vermögen

Es werden nur Positionen aufgeführt, bei denen zu bilanzierende Sachverhalte vorliegen.

A) Erläuterungen zu den Bilanzpositionen Aktiva

Die privatrechtlichen Forderungen der Stiftung betragen zum 31.12.2022 0,00 €, da alle Forderungen der Stiftung
im selben Haushaltsjahr beglichen wurden.

gesamt: 1.579.919,47 €

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

Eine privatrechtliche Forderung ist das Recht, von einem anderen aufgrund eines Schuldverhältnisses eine
Leistung zu fordern. 

1.000.000,00 €

176.001,60 €

BreitbandkabeL Landkreis Karlsruhe GmbH, Geldanlagevereinbarung

Fondsanteile Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen

80.242,50 €Fondsanteile hausInvest
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Kassenbestand

Unter diesem Posten befinden sich die üblichen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die
entstehen, wenn Waren und Dienstleistungen gekauft bzw. in Anspruch genommen werden, jedoch noch keine
Zahlung erfolgte. Zum Bilanzstichtag bestanden Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von
insgesamt 8.159,63 €. Es handelt sich dabei um die Erstattung an den Landkreis (8.154,13 €) und
Depotgebühren für das 4. Quartal 2022 (5,50 €).

In dieser Position sind alle Mittel ausgewiesen, die als Bar- und Buchgeld kurzfristig zur Disposition stehen. 

Die flüssigen Mittel bzw. Sichteinlagen setzen sich wie folgt zusammen:

1.3.8

1.1

42.494,99 €

B) Erläuterungen zu den Bilanzpositionen Passiva

1.

Das Eigenkapital ist eine rechnerische Größe. In der Doppik wird darunter die Differenz zwischen dem Vermögen
(Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) sowie den Sonderposten verstanden. Die
Kapitalposition teilt sich auf in das Basiskapital, die freien und gebundenen Rücklagen und Verlustvorträgen aus
Vorjahren.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Der ordentliche Überschuss aus der Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2022 in Höhe von 13.858,05 €
wird in der Schlussbilanz 2022 den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeschlagen,
die damit insgesamt 110.845,45 € betragen.

Die nachfolgenden Verbindlichkeiten werden nach § 44 Abs. 4 GemHVO in Höhe des Rückzahlungsbetrages
ausgewiesen.

4. Verbindlichkeiten

Die Rücklagen betragen insgesamt 115.468,45 € und sind damit um 13.858,05 € gestiegen.

Die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses beträgt unverändert 4.623,00 €. 

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses 

§ 41 Abs. 1 GemHVO schreibt für verschiedene dem Grunde bzw. der Höhe nach ungewisse Verbindlichkeiten
und Aufwendungen die Bildung von Rückstellungen verbindlich vor. Relevante Tatbestände hierzu liegen bei der
Stiftung nicht vor. Bei den unter der Position Sonstige Rückstellungen bilanzierten Rückstellungen handelt es
sich um Wahlrückstellungen.

3.7 Sonstige Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen wurden in 2021 in Höhe von 7.000,00 € gebildet, um auf Mittel für im Jahr 2021
aufgrund der kritischen Finanzsituation der Stiftung nicht ausgezahlte Beihilfen im Folgejahr zugreifen zu können.
Durch den Verzicht auf Auszahlung von Beihilfen konnten wesentliche Einsparungen bei den Erstattungen an
den Landkreis erzielt werden, da keine Kosten des Amtes für Grundsatz und Soziales zu erstatten waren. Da im
Jahr 2022 letztendlich keine Beihilfen aus dem Jahr 2021 bewilligt wurden, erfolgte die Auflösung der sonstigen
Rückstellungen, die damit 0,00 € betragen. 

3. Rückstellungen

1.2.1

Rücklagen1.2

Basiskapital

Eigenkapital

Die Bilanz der Stiftung „Großherzoglicher Unterstützungsfonds“ weist zum 31.12.2022 ein unverändertes
Basiskapital von 1.568.786,38 € aus.

Liquide Mittel

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (Jahresergebnis 2022)
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15

18

14

5

5

2

1

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4. Coenen, Hans-Gerd

5. Deuschle, Thomas Oberbürgermeister

6. Geiger, Hermann Techn. Fachwirt Telekom

7. Glaser, Andreas Bürgermeister

8.

9. Wirschaftsingenieur 68753 Waghäusel

10. Dachdecker-Meister 76646 Bruchsal

11. Kling, Karl-Heinz Kriminalbeamter 76676 Graben-Neudorf

12. Lauterbach, Joachim Dipl. Ing./ Vertriebsleiter 76337 Waldbronn

13.

14.

15.

16.

17.

19.

Liste der Kreistagsmitglieder (§ 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO)

Landrat des Landkreises Karlsruhe ist Dr. Christoph Schnaudigel.

Er wurde vom Kreistag am 18.07.2007 gewählt und wieder gewählt am 23.07.2015.

Der Kreistag besteht aus 88 Mitgliedern. Davon gehören an:

Mitglieder der CDU/Junge Liste

Mitglieder der SPD

Vorsitzender des Kreistags ist Landrat Dr. Christoph Schnaudigel.

Stellvertretende Vorsitzende des Kreistags sind:

Stellvertreter: KR Weigt, Sven (CDU/Junge Liste)

Stellvertreter: KR Geider, Felix (Freie Wähler)

Mitglieder der Freien Wähler

Mitglieder dem Bündnis 90/Die Grünen

Mitglieder der FDP

Mitglieder der AfD

Mitglieder der Linken

Mitglied der Unabhängigen Liste

Bistritz, Bernhard Selbst. Architekt 76287 Rheinstetten

Burkard, Frank Bürgermeister 76709 Kronau

Stellvertreter: KR Rupp, Markus (SPD)

Dem Kreistag gehören als Mitglieder an (Stand 31.12.2022):

CDU/Junge Liste:

Belstler, Jutta keine Angabe 75045 Walzbachtal

Jackwerth, André

Kistenberger, Hans-Peter

Löffler, Tony Bürgermeister 76698 Ubstadt-Weiher

Metzger, Paul Oberbürgermeister a. D. 75015 Bretten

Mag.rer.publ.; M.B.A.; Mitglied des 
Vorstandes

76661 Philippsburg

68753 Waghäusel

76316 Malsch

76646 Bruchsal

Hörter, Frank H. Selbst. Kaufmann 76327 Pfinztal

Nowitzki, Thomas Bürgermeister 75038 Oberderdingen

18. Offele, Josef
Oberbürgermeister a. D./ 
Unternehmensberater

76275 Ettlingen 

Möslang, Michael Bürgermeister 76351 Linkenheim-Hochstetten

Nöltner, Michael Bürgermeister 75015 Bretten

Rädle, Roland Seminarschuldirektor 76307 Karlsbad
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Liste der Kreistagsmitglieder (§ 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO)

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28. Bundestagsabgeordneter 76356 Weingarten

1.

2.

3.

4.

5.

6. Hagenmeier, Karl-Heinz Leitender Angestellter 76698 Ubstadt-Weiher

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Frenzel, Margarethe Schulamtsdirektorin 76706 Dettenheim

(ausgeschieden im Januar 2023 )

Masino, Franz Bürgermeister a. D. 76337 Waldbronn
(ausgeschieden im April 2022)

1. Arnold, Johannes Oberbürgermeister

2.

3. Bechler, Markus Informatiker 76316 Malsch

4. Becht, Harald Diplom Ingenieur 76359 Marxzell

5. Becker, Petra Oberbürgermeisterin 76297 Stutensee

6.

7.

8. Freidel, Birgit Kindergartenbeauftragte 68753 Waghäusel

9. Geider, Felix Bürgermeister

Saladino, Lorenzo selbst. Bestatter-Meister 76275 Ettlingen 

Scholz, Klaus-Dieter Bürgermeister a. D./ Geschäftsführer 76356 Weingarten

Roß, Uli Bankbetriebswirt 68753 Waghäusel

Steltz, Bernhard Realschullehrer 76669 Bad Schönborn

Weigt, Sven Bürgermeister 76689 Karlsdorf-Neuthard 
(Fraktionsvorsitzender)

Schönthal, Lutz Polizeibeamter 76297 Stutensee

Schrempp, Sebastian Oberbürgermeister 76287 Rheinstetten

Bauer, Gerhard
Polizeihauptkommissar/
Ortsvorsteher

76287 Rheinstetten

Eheim, Christian Bürgermeister 76676 Graben-Neudorf

Wöhrle, Cathrin Bürgermeisterin 75059 Zaisenhausen

Zippelius, Nicolas

SPD:

Geisel, Volker Stellvertretender Schulleiter 75059 Zaisenhausen

Heiler, Walter Oberbürgermeister a. D./MdL a.D. 68753 Waghäusel

Elsenbusch, Dagmar Diplom-Übersetzerin 76327 Pfinztal

 Zimmermann, Jutta Diplom-Sozialpädagogin 76706 Dettenheim

Huge, Klaus Detlev Bürgermeister 76669 Bad Schönborn

Puchelt, Jens Konrektor 76337 Waldbronn

Himmel, Elmar Bürgermeister a. D. 76316 Malsch

Hofmeister-Jakubeit, 
Helma

Referentin für Altenarbeit i.R. 76275 Ettlingen

Schneider, Eberhard ehem. Bevollmächtigter der IG Metall 76646 Bruchsal

Sickinger, Wolfgang Realschullehrer i.R. 76297 Stutensee

Rinck, Gerd
Diplom-Handelslehrer/
Ortsvorsteher

76684 Östringen

Rupp, Markus Bürgermeister 75053 Gondelsheim 
(Fraktionsvorsitzender)

Dörflinger, Walter Landwirt 76297 Stutensee

76684 Östringen
(Fraktionsvorsitzender)

Freie Wähler:

76275 Ettlingen 

Bacher, Susanne keine Angabe 76646 Bruchsal

Büchner, Martin Bürgermeister 68794 Oberhausen-Rheinh.
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Liste der Kreistagsmitglieder (§ 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO)

10. Göbelbecker, Ute Bürgermeisterin 76706 Dettenheim

11.

12.

13. Maisch, Jürgen Polizeibeamter 76275 Ettlingen

14. Petzold-Schick, Cornelia Oberbürgermeisterin

15.

16.

17.

18. Wolff, Martin Oberbürgermeister 75015 Bretten

1. Lehrerin 76676 Graben-Neudorf

2. Brake-Zinecker, Ingeborg Dipl. Sozialarbeiterin (FH) 76676 Graben-Neudorf

3. Dirschnabel, Anette Dipl. Biologin 76316 Malsch

4. Futterer, Kerstin Dipl. Oecotrophologin 75045 Walzbachtal

5. Ganter, Inge Angestellte im öffentl. Dienst

6. Horstmann, Beate Pädagogin 76275 Ettlingen

7.

8. Lauber, Monika 76356 Weingarten

9. Maier-Vogel, Beate 76337 Waldbronn

10. Pollich, Dr., Michael 76275 Ettlingen

11.

12.

13.

14. Wiegel, Ute keine Angabe 76344 Eggenstein-Leopoldsh.

1. Keydel, Dr., Martin Dipl. Wirtschaftsingenieur 76275 Ettlingen

2. Lorch, Gernot Bezirksschornsteinfeger 76351 Linkenheim-Hochstetten

3.

4. Schön, Werner Industriekaufmann 75045 Walzbachtal

5.

Johs, Günther Bürgermeister a.D. 76351 Linkenheim-Hochstetten

Stober, Bernd Bürgermeister 76344 Eggenstein-Leopoldsh.

Timm, Jens Bürgermeister 76307 Karlsbad

Killinger, Bernd Bürgermeister 76646 Bruchsal

76646 Bruchsal

Roth, Eberhard
Bürgermeister a. D. / 
Unternehmensberater

75056 Sulzfeld 

keine Angabe

Kursleiterin

Qualitätsmanager

Rösner, Birgit Lehrerin 76669 Bad Schönborn

GRÜNE:

Baumgärtner-Huber, 
Carina

76646 Bruchsal 
(Fraktionsvorsitzende)

Kratzmeier, Dr., Ute keine Angabe 75015 Bretten

FDP:

Nees, Willy Beamter 76344 Eggenstein-Leopoldsh. 
(Fraktionsvorsitzender)

Wacker, Prof. Dr. Jürgen
Chefarzt der Frauenklinik
Bruchsal

76646 Bruchsal

Rohrer, Uwe Hausmann 76307 Karlsbad

Schneider, Heidi Vermessungsingenieurin 76703 Kraichtal
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Liste der Kreistagsmitglieder (§ 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO)

1. Balzer, Dr. Rainer Mitglied des Landtags

2. Geiger, Karl-Heinz Dipl. Ing (FH) MB 76707 Hambrücken

3.

4. von Massow, Gabriele selbst. Dipl. Chemikerin 76646 Bruchsal

5.

1. Bachmann, Arne Altenpfleger 76297 Stutensee

2. Creutzmann, Jürgen Dipl. Pädagoge 76327 Pfinztal

Behr, Martin Lehrer 76287 Rheinstetten

(ausgeschieden im April 2022)

1. Martus, Stefan Bürgermeister 76661 Philippsburg

Linke

Unabhängige Liste:

AfD:

76669 Bad Schönborn 
(Fraktionsvorsitzender)

Laitenberger, Andreas keine Angabe 75015 Bretten

Wansky, Andreas Springer 76703 Kraichtal
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Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

EUR EUR

1 2

1 Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2) 1.203.167,98 30.886,40

2 +/-
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung
(§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)

3.720,02 11.608,59

3 +/-
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit 
(§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)

0,00 0,00

4 +/-
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit 
(§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)

0,00 0,00

5 +/-
Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und 
Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)

-1.176.001,60 0,00

6 =
Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende
(§ 50 Nr. 42 GemHVO)

30.886,40 42.494,99

7a + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende 1.100.000,00 1.100.000,00

7b +
Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige 
Wertpapiere

479.919,47 479.919,47

7c +
Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, 
Beteiligungen und Sondervermögen

0,00 0,00

8a - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende 3) 0,00 0,00

8b -
Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, 
Beteiligungen und Sondervermögen

0,00 0,00

9 = liquide Eigenmittel zum Jahresende 1.610.805,87 1.622.414,46

10 - übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO) 0,00 0,00

11 +
nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren)

für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 4) 0,00 0,00

12  +
übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und 
ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)

0,00 0,00

13 = bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende 1.610.805,87 1.622.414,46

14  - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden 0,00 0,00

15  -             für sonstige bestimmte Zwecke gebunden 0,00 0,00

16  = bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel 1.610.805,87 1.622.414,46

17  nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) 503,05 398,33

1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.
2) 

3)

4)

Finanzrechnung

Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO).
Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur 
kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten 
hier zu berücksichtigen.

Nr.
Vorjahr

Rechnungs-
jahrEinzahlungs- und Auszahlungsarten 1)

Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl.
§ 87 Abs. 3 GemO).
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2 3 4 5 4) 6 7 8

1. 0,00 0,00

2. 0,00 0,00

2.1. Unbebaute Grundstücke und 
grundstücksgleiche Rechte

2.2. Bebaute Grundstücke und 
grundstücksgleiche Rechte

2.3. Infrastrukturvermögen

2.4. Bauten auf fremden Grundstücken

2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

2.6. Maschinen und technische Anlagen, 
Fahrzeuge

2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im 
Bau

3. 1.649.919,47 0,00 0,00 1.649.919,47

3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen

3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in 
Zweckverbänden oder anderen 
kommunalen Zusammenschlüssen

3.3. Sondervermögen

3.4. Ausleihungen 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

3.5. Wertpapiere 1.579.919,47 0,00 0,00 1.579.919,47

1.649.919,47 0,00 0,00 1.649.919,47

1)

2)

3)

4)

beinhaltet die Abhänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen,
Sacheinlagen in Beteiligungen usw.
einschl. außerordentliche Abschreibungen
In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B.
von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

Zuschrei-
bungen

insgesamt        

1

Immaterielle Vermögensgegenstände

Sachvermögen (ohne Vorräte)

Finanzvermögen (ohne Forderungen und 
liquide Mittel)

Stand zum 
01.01. des 
Haushalts-

jahres 1)

entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

Vermögensübersicht 

Vermögen
Abschrei-

bungen 3)
Vermögens-

zugänge

Vermögens-

abgänge 2)
Umbu-

chungen

Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr
Stand am 
31.12. des 
Haushalts-

jahres       
(∑ Sp. 2 bis 7)

-Euro-
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Stand zum 01.01. 
des Haushaltsjahres

Stand zum 31.12. des 
Haushaltsjahres

1. Ergebnisrücklagen 101.610,40 115.468,45

1.1 Rücklagen aus Überschüssen 

      des ordentlichen Ergebnisses 1) 96.987,40 110.845,45

1.2 Rücklagen aus Überschüssen 

      des Sonderergebnisses 1) 4.623,00 4.623,00

2. Zweckgebundene Rücklagen 0,00 0,00

Rücklagen gesamt 101.610,40 115.468,45

 Übersicht über den Stand 
der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art

EUR

1) Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).
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Rechenschaftsbericht
der Stiftung "Großherzoglicher Unterstützungsfonds" 

für das Haushaltsjahr

2022

Landratsamt Karlsruhe 
Dezernat II - Kämmereiamt



Rechenschaftsbericht 2022
der Stiftung

"Großherzoglicher Unterstützungsfonds"

1. Allgemeines

Die Stiftung "Großherzoglicher Unterstützungsfonds" ist eine Stiftung bürgerlichen Rechts im Sinne der
§§ 5 ff. des Stiftungsgesetzes für Baden-Württemberg. Sie entstand mit Wirkung vom 01.01.1979
durch Zusammenlegung der weltlichen Distrikts- und Landesstiftungen "Stiftung des ehemaligen Groß-
herzoglichen Hauses" und "Allgemeiner Unterstützungs-, Witwen- und Waisenfonds".

Die buchhalterische Zusammenlegung der Stiftungsteile erfolgte zum 01.01.2002.

Die Stiftung wird von den Organen des Landkreises Karlsruhe verwaltet. Die Zuständigkeiten ergeben
sich aus der Landkreisordnung für Baden-Württemberg und der Hauptsatzung des Landkreises Karls-
ruhe.

Danach ist die Stiftung verpflichtet, das Stiftungsvermögen nach den Gesetzen, dem Stiftungsgeschäft
und der Stiftungssatzung sparsam und wirtschaftlich zu verwalten.

3. Haushaltsplan

Die Stiftung hat nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung Rechnung zu tragen. 

Rechtsgrundlagen

Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat als Stiftungsbehörde am 20.10.1978 die Stiftung und die vom
Kreistag am 12.10.1978 beschlossene Stiftungssatzung genehmigt.

2.

Die Stiftungssatzung wurde zuletzt am 15.06.2000 geändert. Seit Inkrafttreten der Satzungsänderung
können in den Regierungsbezirken Karlsruhe und Freiburg wohnhafte Personen Stiftungszuwen-
dungen (Beihilfen) aus den Erträgen der gesamten Stiftung erhalten. Eine Trennung der Stiftungs-
rechnungen in die Stiftungsteile I "Stiftung des ehemaligen Großherzoglichen Hauses" und II "Allge-
meiner Unterstützungs-, Witwen- und Waisenfonds" ist nicht mehr erforderlich.

Die Stiftung ist außerdem verpflichtet, innerhalb von sechs Monaten nach Ende eines Geschäftsjahres
eine Jahresrechnung mit einer Vermögensübersicht und einem Bericht über die Erfüllung des
Stiftungszwecks zu erstellen und der Stiftungsbehörde vorzulegen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 der Stiftung "Großherzoglicher Unterstützungsfonds"
wurde vom Kreistag am 27.01.2022 in öffentlicher Sitzung beschlossen.

Jahresrechnung

Die Jahresrechnung 2022 der Stiftung "Großherzoglicher Unterstützungsfonds" mit der Vermögens-
übersicht und dem Bericht über die Erfüllung des Stiftungszwecks waren am 30.06.2023 innerhalb der
gesetzlichen Frist von sechs Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufgestellt.

Die Vorprüfung der Stiftungsrechnung obliegt dem Kommunal- und Prüfungsamt des Landkreises
Karlsruhe.

Auf die Wirtschaftsführung der Stiftung finden die Vorschriften des Zweiten Teils des Stiftungsgeset-
zes für Baden-Württemberg Anwendung.

4.
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 außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 

 Sonderergebnis 0,00 0 0,00 

 Gesamtergebnis 13.858,05 4.170,00 9.688,05 232,33 

Zinserträge in Höhe von 6.219,44 €, Dividendengutschrift in Höhe von 3.325,00 €, Ausschüttungen aus
Investmentfonds in Höhe von 11.966,30 € sowie die Auflösung einer Rückstellung in Höhe von
7.000,00 €.

Verwaltungskostenbeiträge an das Landratsamt Karlsruhe in Höhe von 2.151,00 €, Bankgebühren in
Höhe von 308,56 €, Kosten für die Verwirklichung des Stiftungszwecks in Höhe von 6.003,13 € und
Stiftungszuwendungen in Höhe von 6.190,00 €.

Ordentliche Aufwendungen 

Erläuterungen der wesentlichen Haushaltsabweichungen

Trotz der Steigerung der Rücklagenzuführung gegenüber dem Planansatz bereitet die nach wie vor
hohe Inflation erhebliche Schwierigkeiten, das Vermögen der Stiftung in seinem Bestand zu erhalten,
da ein vollständiger Inflationsausgleich sowohl tatsächlich, d. h. bezogen auf die Höhe der Erträge und
der damit erwirtschafteten Überschüsse, als auch stiftungsrechtlich, d. h. im Rahmen der Regelungen
der Abgabenordnung, nicht möglich bzw. reglementiert ist.  

Durch die Steigerung der ordentlichen Erträge und die Wenigeraufwendungen verbessert sich das
ordentliche Ergebnis und gleichzeitig die Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen
Ergebnisses um knapp 9.700 € auf insgesamt 13.858,05 €. 

Ordentliche Erträge

-11,86 

Im Bereich der ordentlichen Aufwendungen ergaben sich geringfügige Wenigeraufwendungen bei den
Bankgebühren von knapp 100 €. 2.175 € unter dem ergebniswirksamen Planansatz lagen die Beihilfen,
nähere Erläuterungen hierzu erfolgen unter Ziffer 8 dieses Berichts. Demgegenüber stehen
Mehraufwendungen bei den Kosten zur Verwirklichung des Stiftungszwecks von rund 780 €, die
teilweise durch Wenigeraufwendungen bei den Verwaltungskosten in Höhe von knapp 390 €
kompensiert werden. Insgesamt übersteigen die Weniger- die Mehraufwendungen, so dass sich
Einsparungen gegenüber dem Planansatz von insgesamt rund 1.970 € ergeben.

Die ordentlichen Erträge liegen rund 7.700 € über dem Planansatz. Hauptgrund hierfür ist die Auflösung 
einer Rückstellung in Höhe von 7.000 €. Diese wurde gebildet, um auf Mittel für im Jahr 2021 aufgrund
der kritischen Finanzsituation der Stiftung nicht ausgezahlte Beihilfen im Folgejahr zugreifen zu können.
Durch den Verzicht auf Auszahlung von Beihilfen konnten damals wesentliche Einsparungen bei den
Erstattungen an den Landkreis erzielt werden, da keine Kosten des Amtes für Grundsatz und Soziales
zu erstatten waren. Letztendlich wurden im Jahr 2022 keine Beihilfen aus dem Jahr 2021 bewilligt,
folglich war die Rückstellung aufzulösen. Weitere Mehreinnahmen in Höhe von rund 1.000 € ergaben
sich bei einer Dividendenausschüttung aus Geschäftsanteilen. Diese konnten die um rund 300 €
geringer als geplant ausgefallenen Ausschüttungen aus Investmentfondsanteilen kompensieren. 

9.688,05 232,33  ordentliches Ergebnis 13.858,05 4.170,00 

-1.972,31  ordentliche Aufwendungen 16.625 14.652,69 

Planabweichungen
+ / -

€ %€

7.715,74 37,10 

5.

Haushalts-
plan

20.795 

Ergebnis der Haushaltswirtschaft

5.1 Ergebnisrechnung 2022

Haushalts-
rechnung

€

 ordentliche Erträge 28.510,74 

 Bezeichnung
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*

*

*

*

*

*

*

Schulden

 Einzahl. aus Finanzierungstätigk. 0,00 0,00 0,00 0,00 

-

-

11.608,59 

0,00 

-4.860,00 

 haushaltsunwirksame Auszahlungen

16.468,59 

6.

 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

Breitbandkabel Landkreis Karlsruhe GmbH, Geldanlagevereinbarung 1.000.000,00 €

Fondsanteile Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen 176.001,60 €

Kassenkredite

100.000,00 €Cronbank AG, Festgeld Nr. 5010357103

Erläuterungen der wesentlichen Haushaltsabweichungen

-

Die Stiftung hat 2022 keine Kassenkredite benötigt.

7. Vermögensübersicht

Kredite

Die Stiftung hatte am 31.12.2022 folgendes Geldanlagevermögen:

6.1

Die Abweichungen der Finanzrechnung zur Planung ergeben sich aus der unterschiedlichen Wirk-
samkeit von Zahlungsflüssen bzw. sind das Resultat der Abweichungen der Ergebnisrechnung. So
konnten z. B. die Verwaltungskosten und die Kosten zur Verwirklichung des Stiftungszwecks für das
Jahr 2022 erst im Laufe des Jahres 2023 - nach Ermittlung der erwirtschafteten Erträge sowie der
Personal, Sach- und Gemeinkosten - festgesetzt werden. Außerdem erfolgten im Jahr 2022 keine
Auszahlungen aus der im Vorjahr für Stiftungszuwendungen gebildeten Rücklage, die ansonsten bei
Inanspruchnahme im Jahr 2022 zahlungswirksam geworden wären. 

-

-

0,00  Auszahl. aus Finanzierungstätigk.

-0,00 

0,00 

-

-

- -

Geldanlagen/ Ausleihungen

70.000,00 €Geschäftsanteile Münchener Hypothekenbank eG

Fondsanteile FVS-Foundation Defensive

Fondsanteile hausInvest

223.675,37 €

80.242,50 €

Summe Geldanlagen 1.649.919,47 €

0,00 

 Einzahlungen aus Investitionstätigk.

Für die Stiftung wurden keine Kredite aufgenommen.

6.2

16.468,59 -

 Endbestand an Zahlungsmitteln 42.494,99 -

0,00 

 Finanzierungsmittelbestand

30.886,40 --

0,00 

 haushaltsunwirksame Einzahlungen

 Auszahlungen aus Investitionstätigk. 0,00 

 Finanzierungsmittelüberschuss 11.608,59 -4.860,00 

 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf

0,00 

0,00 

0,00 

25.655 

0,00 

-15.752,85 -61,40 

16.468,59 -338,86 -4.860,00 

 Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigk. 9.902,15 

0,00 0,00 

11.608,59 

Finanzrechnung 20225.2

%
 Bezeichnung

3,44 21.510,74 20.795 715,74 

Haushalts-
rechnung

€

Planabweichungen
+ / -

Haushalts-
plan

€ €

 Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigk.
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*

*

*

*

übrige Orte im Zuständigkeitsbereich

mit

Von den Beihilfen entfielen auf

den Landkreis Karlsruhe

In 11 Fällen musste der jeweilige Antrag abgelehnt werden, davon 5 wegen fehlender Zuständigkeit, da
die Antragssteller nicht im Zuständigkeitsbereich der Stiftung leben.

2 Fälle

Zweck der Stiftung ist gem. § 2 Abs. 1 der Stiftungssatzung in der Fassung vom 15.06.2000 die Un-
terstützung von im Regierungsbezirk Karlsruhe und im Regierungsbezirk Freiburg wohnhaften Per-
sonen in besonderen Lebenslagen durch Stiftungszuwendungen.

mit 1.070,00 €

Als Empfänger von Stiftungszuwendungen (Beihilfen) kommen nur Personen in Frage, die durch
Krankheit, Todesfall und andere Schicksalsschläge überwiegend unverschuldet in wirtschaftliche
Schwierigkeiten geraten sind und durch Sozialhilfeträger nicht in dem Maße unterstützt werden können,
dass sie ihren Lebensbedarf mit eigenen Einkünften sowie mit Leistungen aus öffentlichen und privaten
Quellen selbst bestreiten können.

8.2

4 Fälle mit 5.120,00 €

die Stadt Karlsruhe 0 Fälle mit 0,00 €

Die übrigen 6 Ablehnungen erfolgten aufgrund fehlender Voraussetzungen, z. B. bestand keine
Kausalität zwischen Schicksalsschlag und Notlage bzw. konnten vorrangige Ansprüche genutzt
werden.

zusammen 6 Fälle

Im Haushaltsjahr 2022 wurden 17 Anträge auf Gewährung einer Beihilfe eingereicht. In 6 Fällen wurde
dem Stiftungszweck entsprechend eine Beihilfe gewährt. Insgesamt wurde ein Betrag von 6.190,00 €
zur Auszahlung gebracht. Die Höhe der gewährten Beihilfen lag zwischen 400 € und 1.670 €.

6.190,00 €

Zahlreiche telefonische Anfragen wurden direkt geklärt, oftmals konnten vorrangige Hilfeansprüche
oder andere Hilfsmöglichkeiten aufgezeigt werden. Insgesamt ist ein Rückgang von Stiftungsanträgen
zu verzeichnen. Ein Grund hierfür könnte die Coronapandemie sein, ein anderer die zurückgegangene
Präsenz der Stiftung durch die wirtschaftlich bedingte Umstellung auf eine zweijährliche Ausschüttung
von Stiftungsmitteln. Auch von Beratungsstellen, von denen die meisten Anträge eingereicht werden, ist 
trotz Rückkehr in den Normalbetrieb nach Corona eine zurückhaltende Antragstellung zu verzeichnen.
Nach Ansicht der Schuldnerberatung dürfte dies auch damit zusammenhängen, dass aktuelle Bedarfe
wie Energiekosten vorrangig von anderen Stellen abgedeckt werden und im Stiftungsportfolio auch
nicht vorgesehen sind. Die Schuldnerberatung hat und wird weiterhin versuchen, die Möglichkeiten der
Stiftung bei Netzwerktreffen und in einschlägigen Arbeitsgemeinschaften zu präsentieren.

8. Bericht über die Erfüllung des Stiftungszwecks

8.1

Die Verpflichtung, das Stiftungsvermögen in seinem Bestand zu erhalten, konnte im Geschäftsjahr
2022 erfüllt werden.

8.3 Stiftungsvermögen

Das Stiftungsvermögen (Basiskapital und Rücklagen) betrug

8.4 Im Geschäftsjahr 2022 wurde der Stiftungszweck erfüllt.

am 31.12.2022

Das Stiftungsvermögen hat sich im Geschäftsjahr um 13.858,05 € bzw. rund 0,83 % erhöht.

13.858,05 €

1.670.396,78 €am 01.01.2022

1.684.254,83 €

Zunahme

21


	GHU_Deckblatt Jahresabschluss 2022
	Gesamt GHU
	Jahresabschluss 2022 der Stiftung Grossherzoglicher Unterstuetzungsfonds
	GHU_Deckblatt Rechenschaftsbericht 2022
	Leere Seite



